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 Gegenstand 1.

Die Förderrichtlinien stellen verbindliche Kri-
terien für die Inanspruchnahme von Förder-
mitteln des Fonds Soziales Wien (FSW) dar. 

Die spezifische Förderrichtlinie Kindergarten 
für Kinder mit Behinderung ergänzt die All-
gemeinen Förderrichtlinien des FSW.  

Ziel dieser Förderrichtlinie ist  

die Förderung von Kindern mit Behinderung 
in den beiden spezialisierten Kindergärten 
Therapieinstitut Keil GmbH und dem Verein 
Karl Schubert Schule für Seelenpflege-
bedürftige Kinder und Jugendliche in Wien, 
welche als Ergänzungsangebot zu regulären 
Kinderbetreuungseinrichtungen fungieren. 

Die Förderung wird im Rahmen  einer Kofi-
nanzierung mit der Magistratsabteilung 10 - 
Wiener Kindergärten gewährt. 

 Definition 2.

Im Sinne dieser Förderrichtlinie werden 
nachstehende Ausdrücke wie folgt definiert: 

„Kinder mit Behinderung“: Personen, die auf 
Grund nicht altersbedingter körperlicher, intel-
lektueller oder psychischer Beeinträchtigun-
gen oder auf Grund von Sinnesbehinderun-
gen in ihrer Entwicklung oder in wichtigen 
Lebensbereichen dauernd wesentlich be-
nachteiligt sind. 

 Anwendungsbereich 3.

3.1. Diese Förderrichtlinie gilt für: 

Kinder mit Behinderung, die eine Förderung 
beantragen bzw. in Anspruch nehmen.  

3.2. Die Förderrichtlinie gilt nicht für: 

a) das Bundesinstitut für Gehörlosenbil-
dung, das Bundes-Blindenerziehungs-
institut  

b) andere private Kinderbetreuungsein-
richtungen sowie Einrichtungen der 
Stadt Wien  

 Voraussetzungen für die Ge-4.
währung einer Förderung 

4.1. Folgende Voraussetzungen müssen 
für die Gewährung einer Förderung er-
füllt sein: 

 Vorliegen einer Behinderung im Sinne 
dieser Förderrichtlinie  

 österreichische Staatsbürgerschaft 
bzw. Gleichstellung im Sinne des § 4 
Chancengleichheitsgesetz Wien 
(CGW) 

Von der Voraussetzung kann abgese-
hen werden, wenn die Förderung zur 
Vermeidung sozialer Härten dringend 
erforderlich ist. 

 Hauptwohnsitz oder mangels eines 
solchen gewöhnlicher Aufenthalt in 
Wien  

4.2. Auf die Gewährung einer Förderung 
besteht kein Rechtsanspruch. 
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 Antragstellung 5.

5.1. Die Förderung ist von der gesetzlichen 
Vertreterin bzw. vom gesetzlichen Ver-
treter des Kindes schriftlich beim Kun-
dInnenservice Beratungszentrum Be-
hindertenhilfe zu beantragen. Es ist 
das Antragsformular des FSW zu ver-
wenden, welches vollständig und les-
bar auszufüllen ist. 

5.2. Anlässlich der Antragstellung sind 
insbesondere in Kopie vorzulegen: 

 Nachweis über die Behinderung (z.B. 
ärztliches Gutachten) 

 Geburtsurkunde des Kindes 

 Österreichischer Staatsbürgerschafts-
nachweis oder Nachweis über den 
rechtmäßigen Aufenthalt des Kindes 

Falls vorhanden: 

 Heiratsurkunde der Eltern bzw. Ur-
kunde der eingetragenen Partner-
schaft oder Scheidungsdokumente 
bzw. Dokumente zur gerichtlichen 
Auflösung sowie Vergleich über die 
Obsorge samt pflegschaftsgerichtli-
cher Genehmigung oder Beschluss 
über Zuteilung der Obsorge 

 für das Kind abgegebene Verpflich-
tungs-/Haftungserklärung 

5.3. Der Antrag ist von der gesetzlichen 
Vertreterin bzw. vom gesetzlichen Ver-
treter des Kindes zu unterzeichnen. 

 Art der Förderung 6.

6.1. Kindern mit Behinderung kann ab dem 
vollendeten 3. Lebensjahr bis zum 
Beginn der Schulpflicht eine Förde-
rung für den Kindergartenbesuch aus-
schließlich in folgenden Einrichtungen 
gewährt werden: 

 Verein Karl Schubert Schule für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder und 
Jugendliche in Wien 

 Therapieinstitut Keil GmbH 

6.2. Verpflegungskosten werden nicht ge-
fördert. 

 Eigenleistung 7.

7.1. Bei der Förderung der Leistung Kin-
dergarten für Kinder mit Behinderung 
ist eine Eigenleistung in der Höhe von 
30vH der pflegebezogenen Geldleis-
tungen zu erbringen. 

7.2. In besonderen sozialen Härtefällen 
kann die Verpflichtung zur Eigenleis-
tung auf 10vH der pflegebezogenen 
Geldleistung reduziert werden. 

7.3. Die Eigenleistung ist mit der Höhe der 
Kosten der Leistung begrenzt. 

 Zuerkennung der Förderung 8.

8.1. Über die Gewährung der Förderung 
entscheidet der FSW bei Vorliegen al-
ler Voraussetzungen auf Grundlage 
der gemäß Punkt 5.2. vorgelegten Un-
terlagen sowie einer Begutachtung 
durch ein multiprofessionelles Team 
aus Fachexpertinnen und Fachexper-
ten (z.B. aus den Bereichen Medizin, 
Psychologie, Sozialarbeit, Pädagogik) 
des FSW oder von diesem beauftragte 
Personen. 

8.2. Die Förderung erfolgt durch Gewäh-
rung von Zuschüssen zu den Kosten 
der in Punkt 6.1. genannten Einrich-
tungen bei tatsächlicher Inanspruch-
nahme der Leistung. Kurz- oder län-
gerfristige krankheitsbedingte Abwe-
senheiten unterbrechen die Inan-
spruchnahme nicht. 

8.3. Eine Förderung kann nur gewährt 
werden, wenn Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des 
Mitteleinsatzes gewährleistet sind und 
der Förderzweck nicht auf andere Art 
und Weise erzielt werden kann.  

8.4. Eine Kopie der Förderbewilligung wird 
der Magistratsabteilung 10 - Wiener 
Kindergärten übermittelt. 

8.5. Die Gewährung einer Förderung er-
folgt befristet. 
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 Widmungsgemäße Verwen-9.
dung und Verrechnung der 
zuerkannten Fördermittel 

9.1. Die zuerkannten Fördermittel dürfen 
nur für die bewilligte Leistung verwen-
det werden. 

9.2. Die Auszahlung der Förderung erfolgt 
direkt an die Einrichtung. 

 Meldungen 10.

Die gesetzliche Vertreterin bzw. der gesetzli-
che Vertreter des Kindes ist verpflichtet, dem 
FSW sämtliche für die Förderung des Kindes 
relevanten Änderungen (insbesondere Ände-
rung der Personendaten, Änderung des 
Hauptwohnsitzes oder mangels eines sol-
chen des gewöhnlichen Aufenthalts, Ände-
rungen der pflegebezogenen Geldleistungen, 
Bezug gleichartiger oder ähnlicher Leistun-
gen, Änderung der Vertretungsbefugnis etc.) 
unverzüglich und unaufgefordert zur Kenntnis 
zu bringen und entsprechend zu belegen. 

 Einstellung bzw. Widerruf der 11.
Förderbewilligung und Rück-
zahlung von Förderungen 

11.1. Eine bereits zugesagte Förderung 
kann bei Wegfall einer Voraussetzung 
eingestellt bzw. aus wichtigen Grün-
den jederzeit widerrufen werden. Er-
gänzend zu Punkt 9 der Allgemeinen 
Förderrichtlinien liegt ein wichtiger 
Grund insbesondere vor, wenn:  

11.1.1. Fördermittel auf Grund unwahrer 
bzw. unterlassener Angaben der ge-
setzlichen Vertreterin oder des ge-
setzlichen Vertreters gewährt wur-
den. 

11.1.2. allfällige Eigenleistungen trotz Mah-
nung nicht erbracht werden 

11.1.3. wesentliche, für die Gewährung der 
Förderung relevante Umstände bzw. 
Tatsachenänderungen dem FSW 
nicht unverzüglich mitgeteilt werden; 

 

11.1.4. Ansprüche auf pflegebezogene 
Geldleistungen nicht nachhaltig ver-
folgt werden; 

11.1.5. die Leistung länger als ein Jahr nicht 
in Anspruch genommen wurde; 

11.1.6. das Ziel der Förderung erreicht wur-
de. 

11.2. Nicht verwendete bzw. nicht wid-
mungsgemäß verwendete Fördermittel 
sind auf Aufforderung binnen der vom 
FSW festgesetzten Frist rückzuerstat-
ten. 

 Inkrafttreten 12.

Die Spezifische Förderrichtlinie Kindergarten 
für Kinder mit Behinderung wurde durch Be-
schluss des Kuratoriums des FSW mit Wirk-
samkeit 1.4.2017 in Kraft gesetzt. 

 

 


